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(54) Vorrichtung zur Abdichtung von Türen

(57) Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung
zur Abdichtung von Türen, insbesondere des Spaltes
zwischen der Unterkante des Türblattes und dem Fuß-
boden bereitzustellen. Darüber hinaus soll die Vorrich-
tung auch nachträglich an bestehende Türen angebaut
werden können.

Zur Lösung der Aufgabe wird ein Stangenscharnier
(5) an der Unterseite der Tür mit einem festen Schenkel
(6) angebracht. Der zweite, schwenkbare Schenkel (7)
liegt in geöffnetem Zustand der Tür auf der Unterseite

der Tür an. In diesem Zustand zeigt ein Hebel (10), der
mit dem Verbindungsstift des Stangenscharniers ver-
bunden ist, aus der Front des Türblattes in Richtung der
Zarge (2) hervor. Der Hebel ist über ein Federelement
(11) mit dem schwenkbaren Schenkel verbunden.

Wird die Tür nun geschlossen, wird der Hebel in eine
senkrechte Position gedrückt und die auf ihn wirkende
Kraft über das Federelement auf den schwenkbaren
Schenkel übertragen. Dieser wird an den Boden gedrückt
und beim Öffnen der Tür von einer Rückholfeder wieder
in die Ausgangsposition bewegt.



EP 1 970 524 A2

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[Beschreibung]

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Ab-
dichtung von Türen, insbesondere des Spaltes zwischen
der Unterkante des Türblattes und dem Fußboden, um
die Tür gegen Zugluft, Staub und Geräusche abzudich-
ten.

[Stand der Technik]

[0002] Bekannt ist eine Vielzahl von Vorrichtungen zur
Abdichtung von Türen, deren vordergründige Aufgabe
darin besteht, das Eintreten von Zugluft, Staub oder Ge-
räuschen in den durch die Tür verschlossenen Raum zu
unterbinden. Die Türdichtungsvorrichtung wird an der
Unterkante des Türblattes angeordnet und soll sich beim
Schließen der Tür automatisch auf den Fußboden ab-
senken. Dabei übt die Dichtungslippe einen definierten
Anpreßdruck auf den Fußboden aus, so dass eine ent-
sprechende Dichtwirkung erreicht wird.
[0003] Gemäß DE 198 06 405 ist eine einseitig aus-
lösbare Türdichtungsvorrichtung bekannt, die über die
gesamte Breite an der Unterkante des Türblattes ange-
ordnet ist. Dabei ist eine seitlich zu betätigende Mechanik
vorgesehen, die beim Schließen der Tür die horizontale
Bewegung eines Schiebemechanismus’ in eine vertikal
geführte Bewegung der Dichtungsleiste umwandelt.
[0004] Nach DE 198 20 069 ist eine mechanische Tür-
dichtung bekannt, bei der eine in einem Gehäuse unter-
gebrachte Mechanik an die Unterkante der abzudichten-
den Tür angeschraubt wird. Über ein Gestänge kann die
Dichtungsleiste aus dem Gehäuse gegen den Fußboden
abgesenkt, bzw. in das Gehäuse zurückgeführt werden.
[0005] Beide genannten, den Stand der Technik re-
präsentierende Lösungen haben den Nachteil, dass die
Dichtungsvorrichtung eine bestimmte Bauhöhe aufwei-
sen muss, um die mechanischen Elemente, die zum Ab-
senken bzw. zum Anheben der Dichtungsleiste erforder-
lich sind, unterzubringen. Daraus folgt, dass das Türblatt
beim Nachrüsten einer Tür mit einer Türdichtungsvor-
richtung um den Betrag der Gehäusehöhe gekürzt wer-
den muss. Das bedeutet neben einem zusätzlichen Mon-
tageaufwand, dass die Tür bei der Demontage der Tür-
dichtungsvorrichtung weitgehend unbrauchbar wird und
durch eine neue Tür zu ersetzen ist.
[0006] Gemäß DE 202 18 443 U1 ist ein Dichtungssy-
stem für Türen bekannt, bei dem ein aufblasbarer
Schlauch zwischen der Zarge einerseits und dem Tür-
blatt andererseits angeordnet ist, der durch Aufblasen
mittels Druckluft in einen Dichtzustand überführbar ist,
in dem eine Abdichtung zum Türblatt hin gegeben ist.
Der Spalt zwischen der Unterkante des Türblattes und
dem Fußboden wird durch ein Schwellenprofil verschlos-
sen, welches zur einer durch den aufblasbaren Schlauch
ausgelösten Hubbewegung in im Wesentlichen vertikaler
Richtung ausgebildet ist.

[0007] Dieses zum Stand der Technik gehörige Dich-
tungssystem benötigt einen separaten Luftdruckerzeu-
ger, der das Dichtungssystem verkompliziert und verteu-
ert. Darüber hinaus ist das Nachrüsten bereits vorhan-
dener Wohnungs- und Zimmertüren mit den aufgeführ-
ten Dichtungen mit einem hohen Aufwand verbunden.

[Aufgabe der Erfindung]

[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung
zur Abdichtung von Türen, insbesondere des Spaltes
zwischen der Unterkante des Türblattes und dem
Fußboden bereitzustellen, um die Tür gegen Zugluft,
Staub und Geräusche abzudichten.
[0009] Aufgabe der Erfindung ist es weiterhin, eine
Vorrichtung zur Abdichtung von Türen bereitzustellen,
die an bereits vorhandene Wohnungs- und Zimmertüren
montiert werden kann, ohne größere Veränderungen am
Türblatt vornehmen zu müssen.
[0010] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die
Merkmale des Anspruches 1 gelöst.
[0011] Dabei wird an der Unterkante des Türblatts an
der der Zarge zugewandten Seite oder an der Unterseite
des Türblattes ein Schenkel eines Stangenscharniers
befestigt, an dem über einen Verbindungsstift der andere
Schenkel drehbar angebracht ist. Dieser zweite Schen-
kel ist bei geöffnetem Türblatt an die Unterseite des Tür-
blattes angeklappt.
Am Verbindungsstift ist ein Hebel angebracht. Der Ver-
bindungsstift kann aber auch auf einer Seite der Tür über
das Stangenscharnier hinaus verlängert, am Austritt aus
dem Stangenscharnier in einem Winkel zur Drehachse
des Verbindungsstiftes umgebogen und als Hebel aus-
gebildet werden. Dabei zeigt dieser Hebel nach oben und
steht bei geöffneter Tür über die Front des Türblattes in
Richtung der Zarge hinaus. Am Hebel ist ein Federele-
ment befestigt, das bei Betätigung des Hebels die auf
den Hebel wirkenden Kräfte auf den schwenkbaren
Schenkel des Stangenscharniers überträgt und dieses
somit bewegt.
Wenn nun die Tür geschlossen wird, wird der Hebel ge-
gen die Zarge der Tür gedrückt und Kraft über das Fe-
derelement auf den schwenkbaren Schenkel übertragen.
Dieser wird von der Unterseite des Türblattes wegge-
drückt und schließt den Schlitz zwischen Türblatt und
Fußboden. Bei Unebenheiten des Fußbodens ist es sinn-
voll am schwenkbaren Schenkel in voller Türbreite eine
Gummilippe zu befestigen, die diese Unebenheiten aus-
gleicht.
Das Federelement ist deshalb wichtig, da insbesondere
bei der Nachrüstung vorhandener Türen nicht von gleich
großen Spalten unter den Türblättern ausgegangen wer-
den kann. Bei kleineren Spalten ist dieser eher geschlos-
sen. Das Federelement nimmt dann die Kräfte, die durch
die Zarge weiter auf den Hebel ausgeübt werden, auf.
Sobald die Tür wieder geöffnet wird, wird der Hebel wie-
der in seine ursprüngliche Stellung zurückbewegt. Durch
eine Rückholfeder, die mittig unter dem Türblatt ange-
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bracht ist, oder mehrere Rückholfedern, die in gleichmä-
ßigen Abständen über die Unterkante der Tür verteilt
sind, wird der schwenkbare Schenkel dabei wieder an
die Unterseite des Türblattes angeklappt, damit er nicht
beim Öffnen der Tür über den Boden schleift.

[Beispiele]

[0012] Die Erfindung soll anhand eines Ausführungs-
beispiels näher erläutert werden. Die dazugehörigen
Zeichnungen zeigen in

Fig. 1 eine schematische Gesamtdarstellung einer
Tür mit der Position der Vorrichtung,

Fig. 2 eine detaillierte Seitenansicht der Vorrichtung
bei geöffneter Tür und

Fig. 3 die detaillierte Seitenansicht der Vorrichtung
gemäß Fig. 2 bei geschlossener Tür.

[0013] Fig. 1 zeigt eine Gesamtansicht der Tür 1 mit
der Zarge 2 und dem Türblatt 3. In den weiteren Zeich-
nungen sind Situationen für den in der Einzelheit X her-
vorgehobenen Ausschnitt der Zeichnung genauer dar-
gestellt.
In Fig. 2 wird die Vorrichtung zum Abdichten von Türen
bei geöffneter Tür 1 in einer detaillierten Seitenansicht
gezeigt. An der zum Fußboden 4 gerichteten Seite des
Türblattes 3 ist ein Stangenscharnier 5 befestigt. Dabei
ist der feste Schenkel 6 des Stangenscharniers 5 an der
Unterkante des Türblattes 3 derart fixiert, dass die
Schwenkachse des Stangenscharniers 5 entlang der zur
Zarge 2 gerichteten Unterkante des Türblattes 3 verläuft.
Der andere schwenkbare Schenkel 7 liegt dabei an der
Unterseite des Türblattes 4 an. An ihm ist eine Gummil-
ippe 8 befestigt.
Der Verbindungsstift 9 des Stangenscharniers 5 ist über
das Scharnier hinaus verlängert, dieser Bereich des Ver-
bindungsstiftes 9 ist um 90° abgewinkelt und bildet somit
einen Schwenkhebel 10, der mit der Zarge 2 in Wirkver-
bindung steht.
Dabei steht der Schwenkhebel 10 in einem Winkel vom
Türblatt 3 in Richtung der Zarge 2 ab. Am Schwenkhebel
10 ist ein Federelement 11 befestigt, das Kräfte, die beim
Schließen der Tür über die Zage 2 auf den Schwenkhebel
10 wirken, auf den schwenkbaren Schenkel 7 überträgt.
In Fig. 3 wird nun die Vorrichtung zum Abdichten von
Türen bei geschlossener Tür 1 in einer detaillierten Sei-
tenansicht gezeigt. Die Zarge 2 hat beim Schließen des
Türblattes 3 Kräfte auf den Schwenkhebel 10 ausgeübt,
so dass diese über das Federelement 11 auf den
schwenkbaren Schenkel 7 des Stangenscharniers 5
übertragen worden sind. Dieses führt dazu, dass der
Schenkel 7 um den Verbindungsstift 9 des Stangen-
scharniers 5 mit der daran angebrachten Gummilippe 8
nach unten schwenkt und auf den Fußboden 5 gedrückt
wird.

Beim Öffnen der Tür 1 wird der schwenkbare Schenkel
7 des Stangenscharniers 5 durch eine nicht dargestellte
Rückholfeder, die zwischen dem festen Schenkel 6 und
dem schwenkbaren Schenkel 7 wirkt, in die Position zu-
rückgeführt, in der er an der Unterseite der Tür anliegt.
Diese Rückführung ist notwendig, um ein Schleifen des
schwenkbaren Schenkels 7 auf dem Fußboden zu 4 ver-
meiden. Der Schwenkhebel 10 verschwenkt sich zeit-
gleich aus der Ebene des Türblattes 3 heraus.

[Bezugszeichenliste]

[0014]

1 Tür
2 Zarge
3 Türblatt
4 Fußboden
5 Stangenscharnier
6 Fester Schenkel
7 Schwenkbarer Schenkel
8 Gummilippe
9 Verbindungsstift
10 Schwenkhebel
11 Federelement

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Abdichten von Türen gegenüber
dem Fußboden, die an der Unterseite der Türblattes
angebracht ist und sich über die gesamte Breite des
Türblattes erstreckt, dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung aus einem Stangenscharnier
(5) besteht, dessen einer Schenkel (6) mit dem Tür-
blatt (3) fest verbunden ist und dessen anderer
Schenkel (7) gegen den Fußboden (4) um die Achse
des Verbindungsstiftes (9) schwenkbar ausgebildet
ist, und der Verbindungsstift (9) an einem Ende des
Stangenscharniers (5) in einen zum Verbindungsstift
(9) abgewinkelten Schwenkhebel (10) übergeht, wo-
bei die Übertragung der Schwenkbewegung des
Schwenkhebels (10) auf den Schenkel (7) mittels
eines Federelements (11) in der Weise erfolgt, dass
der Schwenkhebel (10) aus einer der offenen Tür (1)
entsprechenden Ausgangsposition, in welcher der
Schwenkhebel (10) aus der Ebene des Türblattes
(3) gegen die Zarge (2) der Tür (1) gerichtet hervor-
steht, in eine der geschlossenen Tür (1) entspre-
chenden Endposition durch Kontaktierung der Zarge
(2) während des Schließens der Tür (1) in die Ebene
des Türblattes (3) verschwenkbar ist, währenddes-
sen der Schenkel (7) durch das Federelement (11)
aus einer an der Unterseite des Türblattes (3) anlie-
genden Position in eine den Luftspalt zwischen dem
Türblatt (3) und dem Fußboden (4) schließenden Po-
sition verschwenkbar ist.
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2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der feste Schenkel (6) am unteren
Bereich der zur Zarge (2) gerichteten Seite des Tür-
blattes (3) derart befestigt ist, dass der schwenkbare
Schenkel (7) in den Spaltbereich zwischen dem Tür-
blatt (3) und Fußboden (4) gerichtet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der feste Schenkel (6) an der Un-
terseite des Türblattes (3) befestigt ist, wobei der
schwenkbare Schenkel (7) in der Ausgangsposition
an dem festen Schenkel (6) anliegt.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass am schwenkbaren Schenkel
(7) über die gesamte Länge des Stangenscharniers
(5) eine Gummilippe (8) angebracht ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Federelement (11) als eine ge-
wundene Biegefeder ausgebildet ist, deren Win-
dungskreis den seitlich aus dem Stangenscharnier
(5) hervorstehenden Verbindungsstift (9) umgibt,
während das eine Ende der Biegefeder mit dem
Schwenkhebel (10) und das andere Ende der Bie-
gefeder mit dem schwenkbaren Schenkel (7) in Wirk-
verbindung steht.

6. Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis 5 dadurch
gekennzeichnet, dass der Verbindungsstift (9) so-
wohl an dem Ende des Stangenscharniers (5), das
dem Türscharnier zugewandt ist, als auch an dem
Ende des Stangenscharniers (5), das dem Türschar-
nier abgewandt ist, zum Schwenkhebel (10) ausge-
bildet sein kann.

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen dem festen Schenkel (6)
und dem schwenkbaren Schenkel (7) eine als eine
gewundene Biegefeder ausgebildete Rückholfeder
zur Rückführung des schwenkbaren Schenkels (7)
in die Ausgangsposition beim Öffnen der Tür (1) an-
geordnet ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mehrere Rückholfedern
gleichmäßig über die Länge des Stangenscharniers
(5) auf dem Verbindungsstift verteilt angeordnet
sind.
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